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1. (1)Folgende Sondergebühren sind zu entrichten:

1. a)für die in der Sonderklasse aufgenommenen Patienten eine Anstaltsgebühr für den erhöhten Sach- und

Personalaufwand und eine Hebammengebühr und

2. b)für Personen, die ambulant untersucht oder behandelt werden (§ 38), unbeschadet des § 41b, eine

Ambulanzgebühr.

2. (2)Für den Aufnahme- und den Entlassungstag eines Patienten ist die Anstaltsgebühr in voller Höhe zu entrichten.

Bei Überstellung eines Patienten in eine andere Krankenanstalt hat nur die aufnehmende Krankenanstalt

Anspruch auf die Anstaltsgebühr für diesen Tag.

3. (3)Neben den im Abs. 1 genannten Sondergebühren kann von den Patienten in der Sonderklasse nach Maßgabe

der Abs. 4 bis 9 ein Arzthonorar verlangt werden.

4. (4)Voraussetzung für die Ausübung der Honorarberechtigung nach Abs. 5 sowie nach § 46 des Bundesgesetzes

über Krankenanstalten und Kuranstalten ist das Vorliegen einer Vereinbarung zwischen den honorarberechtigten

Ärzten und dem Anstaltsträger. Die Vereinbarung muß jedenfalls die Regelungen nach den Abs. 6 bis 8 zum Inhalt

haben.

5. (5)Folgende Ärzte sind berechtigt, von den von ihnen betreuten Patienten in der Sonderklasse ein mit diesen zu

vereinbarendes Honorar zu verlangen (honorarberechtigte Ärzte):

1. a)im klinischen Bereich des A. ö. Landeskrankenhauses Innsbruck die Klinikvorstände, die Leiter von

Klinischen Abteilungen und die Vorstände gemeinsamer Einrichtungen;

2. b)in sonstigen Krankenanstalten sowie im nichtklinischen Bereich des A. ö. Landeskrankenhauses Innsbruck

die Leiter einer Abteilung oder eines Institutes und jene Fachärzte, die krankenanstaltenrechtlich bewilligte,

organisatorisch selbstständige Einrichtungen leiten, sowie die Konsiliarfachärzte.

6. (6)Dem Anstaltsträger gebührt für die Bereitstellung der Einrichtungen zur Untersuchung und Behandlung der

Patienten in der Sonderklasse ein Anteil von mindestens 20 v. H. der vereinnahmten Honorare nach Abs. 5

(Hausanteil). Der Anstaltsträger hat vom Hausanteil einen Betrag von mindestens 3,33 v. H. der Honorare für

Sozialleistungen für das Anstaltspersonal zu verwenden.

7. (7)Für die Mitwirkung an der Untersuchung und Behandlung der Patienten in der Sonderklasse gebühren den

anderen Ärzten des ärztlichen Dienstes sowie dem mitwirkenden akademischen nichtärztlichen Personal

(Poolberechtigte) Anteile an den Honoraren nach Abs. 5 nach Maßgabe folgender Bestimmungen:

1. a)Der auf die Poolberechtigten insgesamt entfallende Anteil an den Honoraren (Pool) ist jeweils zwischen

dem honorarberechtigten Arzt und dem von den Poolberechtigten zu wählenden Poolrat in einem

angemessenen Verhältnis festzulegen, wobei auf die fachliche Qualifikation der Poolberechtigten und die

von ihnen erbrachten Leistungen sowie auf die Anzahl der Poolberechtigten Bedacht zu nehmen ist. Der auf

die Poolberechtigten (darunter mindestens ein Facharzt) insgesamt entfallende Anteil hat nach Abzug des

Hausanteils nach Abs. 6 mindestens 45 v. H. der verbleibenden Honorare zu betragen.

2. b)Die Aufteilung des Pools auf die einzelnen Poolberechtigten (Poolanteile) ist nach Anhören des

honorarberechtigten Arztes durch den Poolrat festzulegen, wobei für die Bemessung der Anteile lit. a erster

Satz sinngemäß anzuwenden ist.

8. (8)Die Rechnungslegung über die Honorare durch die honorarberechtigten Ärzte sowie die Bezahlung dieser

Rechnungen haben im Weg einer beim Anstaltsträger einzurichtenden Verrechnungsstelle zu erfolgen.

9. (9)Auf die Honorare nach Abs. 5 finden die §§ 42 und 43 keine Anwendung. Honorare bzw. Anteile an den

Honoraren sind kein Entgelt aus dem Dienstverhältnis.

10. (10)Andere als die gesetzlich vorgesehenen Entgelte dürfen von Patienten oder ihren Angehörigen nicht verlangt

werden.
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